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VERORDNUNG (EWG) Nr. 1990/76 DES RATES
vom 22 . Juli 1976

über die zollrechtliche Behandlung von zu Erprobungs- oder Untersuchungs
zwecken eingeführten Waren

— entweder bei Erprobungen oder Untersuchungen,
die ihre Zusammensetzung, Qualität oder anderen
technischen Merkmale bestimmen sollen , vollstän
dig oder teilweise verbraucht oder vernichtet zu
werden ;

— oder daraufhin erprobt oder untersucht zu werden ,
ob sie sich mit Maschinen , Vorrichtungen und der
gleichen der Gemeinschaft unter den vorgeschrie
benen Bedingungen be- oder verarbeiten lassen ,

werden gemäß der in dieser Verordnung festgelegten
zollrechtlichen Behandlung in den freien Verkehr
überführt .

(2) Als Eingangsabgaben im Sinne dieser Verord
nung gelten Zölle, Abgaben gleicher Wirkung, Ab
schöpfungen und sonstige bei der Einfuhr erhobene
Abgaben , die im Rahmen der gemeinsamen Agrarpoli
tik oder im Rahmen der nach Artikel 235 des Vertra
ges auf bestimmte landwirtschaftliche Verarbeitungser
zeugnisse anwendbaren spezifischen Regelungen vor
gesehen sind .

Artikel 2

DER RAT DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft , insbesondere auf die
Artikel 28 , 43 und 235 ,

auf Vorschlag der Kommission ,
nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments ('),
nach Stellungnahme des Wirtschafts - und Sozialaus
schusses (2 ),
in Erwägung nachstehender Gründe :
Zur Bestimmung der Zusammensetzung, der Qualität
oder anderer technischer Merkmale von Waren , die
gegebenenfalls in die Gemeinschaft verbracht werden ,
kann es nützlich und mitunter erforderlich sein , zuvor
Muster oder Proben hiervon zu erproben oder zu un
tersuchen . Diese Muster oder Proben können hierbei
ganz oder teilweise verbraucht oder vernichtet werden .
Auf Grund des besonderen Charakters dieser Einfuh
ren von zur Erprobung oder Untersuchung bestimm
ten Waren erscheint es wirtschaftlich nicht gerechtfer
tigt , auf die betreffenden Waren Eingangsabgaben zu
erheben . Die zollrechtliche Behandlung muß jedoch
unterschiedlich sein , je nachdem, ob die Muster oder
Proben im Verlauf der Erprobung oder Untersuchung
vollständig verbraucht oder vernichtet werden oder ob
sie in der Beschaffenheit im Zeitpunkt der Beendi
gung der Erprobung oder Untersuchung noch benutzt
werden können . Es muß die Möglichkeit bestehen ,
daß die restlichen Erzeugnisse mit Einverständnis der
zuständigen Behörden und unter ihrer Kontrolle in
Bearbeitungsabfälle oder Schrott umgewandelt oder
bestimmten Verwendungszwecken zugeführt werden ,
auf Grund deren eine vollständige oder teilweise Be
freiung von den normalerweise für sie geltenden Ein
gangsabgaben möglich ist .
Diese zollrechtliche Behandlung darf sich jedoch
nicht auf Erprobungen und Untersuchungen erstrek
ken , die als solche Maßnahmen zur Absatzförderung
darstellen .

Der Rat für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des
Zollwesens hat am 5 . Juni 1972 eine diesbezügliche
Empfehlung angenommen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Sofern die Waren im Sinne des Artikels 1 Absatz 1
bei der Erprobung oder Untersuchung vollständig ver
braucht oder vernichtet werden , sind sie von den Ein
gangsabgaben , die normalerweise auf sie anwendbar
sind , befreit .

Artikel 3

( 1 ) Werden die Waren im Sinne des Artikels 1 Ab
satz 1 während der Erprobung oder Untersuchung
nicht vollständig verbraucht oder vernichtet, so unter
liegen die restlichen Erzeugnisse den Eingangsabga
ben , die je nach Beschaffenheit , Menge und Wert die
ser Erzeugnisse nach Beendigung der Erprobung oder
Untersuchung auf sie anwendbar sind .

( 2) Die restlichen Erzeugnisse können mit Einver
ständnis der zuständigen Behörden und unter ihrer
Kontrolle in Bearbeitungsabfälle oder Schrott umge
wandelt werden .

In diesem Falle sind die Eingangsabgaben zu erheben ,
die auf die betreffenden Bearbeitungsabfälle oder den
betreffenden Schrott anwendbar sind .

(3) Die restlichen Erzeugnisse können mit Einver
ständnis der zuständigen Behörden und unter ihrer
Kontrolle :

— entweder nach Beendigung der Erprobung oder
Untersuchung vollständig vernichtet oder in Wa
ren ohne Handelswert umgewandelt werden ,

A rtikel 1

( 1 ) Waren , die in die Gemeinschaft eingeführt wer
den , um

(') ABI . Nr . C 140 vom 13 . 11 . 1974, S. 66 .
(-') ABl . Nr. C 16 vom 23 . 1 . 1975 , S. 23 .
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die Durchführungsfrist sowie die Verwaltungsförmlich
keiten fest, durch die gewährleistet werden soll , daß
die betreffenden Waren wie vorgesehen verwendet wer
den .

— oder kostenlos dem Fiskus überlassen werden ,
wenn diese Möglichkeit in der einzelstaatlichen
Regelung vorgesehen ist ,

— oder in entsprechend begründeten Ausnahmefällen
aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft ausgeführt
werden .

In keinem der angeführten Fälle wird eine Eingangs
abgabe erhoben .

Artikel 6

Die Abgabenvergünstigung nach dieser Verordnung
wird nicht für Waren gewährt , die zu Erprobungen
und Untersuchungen dienen, die als solche Maßnah
men zur Absatzförderung darstellen .Artikel 4

Artikel 7Die Abgabenvergünstigung nach dieser Verordnung
wird nur für die zu der vorgesehenen Erprobung oder
Untersuchung unbedingt erforderliche Warenmenge
gewährt .

Solange in einigen Mitgliedstaaten weiterhin Finanz
zölle erhoben werden können, gilt diese Verordnung
in diesen Staaten nicht für Waren , die solchen Zöllen
unterliegen .Artikel 5

Artikel 8Die zuständigen Behörden legen für jeden Einzelfall
unter Berücksichtigung der Art der Erprobung oder
Untersuchung die hierfür erforderliche Warenmenge, Diese Verordnung tritt am 1 . Januar 1977 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Geschehen zu Brüssel am 22 . Juli 1976 .
Im Namen des Rates

Der Präsident

L.J. BRINKHORST


